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29 Manövermeldung (23.02.2026 – 27.02.2026) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in der Zeit von 23.02.2026 bis 27.02.2026 führt die Bundeswehr im 
Gemeindebereich Gaimersheim, Oberdolling, Altmannstein, Walting, 
Kösching, Hitzhofen, Eichstätt, Stammham und Hepberg eine Wehr-
übung durch.  

Es werden ca. 80 Soldaten sowie 14 Fahrzeuge an der Übung teil-
nehmen.  

 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über 
die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 
Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die 
Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen (um-
gehend nach Bekanntwerden) für die Anmeldung von Manöverschäden 
hinzuweisen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-
ten. 

 

A M T S B L A T T  
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30 Manövermeldung (02.03.2026 – 03.03.2026) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in der Zeit von 02.03.2026 bis 03.03.2026 führt die Bundeswehr im 
Gemeindebereich Adelschlag, Wellheim, Eichstätt, Walting, Hitzh-
ofen, Eitensheim, Nassenfels, Buxheim und vom 18.02.2026 bis 
19.02.2026 und vom 25.02.26 bis 26.02.2026 im Gemeindebereich von 
(Köschinger Forst) Kösching, Hepberg, Stammham, Altmannstein, 
Oberdolling eine Wehrübung durch.  

 

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind über 
die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Ingolstadt, 
Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und die 
Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen (um-
gehend nach Bekanntwerden) für die Anmeldung von Manöverschäden 
hinzuweisen. 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu beach-
ten. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
31 Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 4 Abs. 2 der Ver-

ordnung zur Regelung des Verfahrens bei Zulassung und 
Überwachung industrieller Abwasserbehandlungsanla-
gen und Gewässerbenutzungen (Industriekläranlagen-
Zulassungs- und Überwachungsverordnung – IZÜV) i. V. 
m. § 10 Abs. 7, 8 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BIm-
SchG): Wasserrecht, Abwasserrecht; Befristete Einlei-
tung von Abwasser aus der MINERVA-Anlage in die Do-
nau durch die Firma Gunvor Raffinerie Ingolstadt 
GmbH, Essostraße 1, 85092 Kösching Hier: Änderung 
der Erlaubnisdauer 

 
Das Landratsamt Eichstätt hat am 22. Dezember 2025 der Gunvor 

Raffinerie Ingolstadt GmbH die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einlei-

tung von Abwässern aus der regenerativen Rauchgasentschwefelungs-

anlage zur Behandlung der Abgasströme der katalytischen Crackan-

lage (FCC-Anlage) und der Clausanlage (SRU) nach einer Vorbe-

handlung (Clarifier) über die bestehende A-Biologie erteilt.  

 

Die Entscheidung ist gemäß § 4 Abs. 2 IZÜV i. V. m. § 10 Abs. 7 und 

8 BImSchG öffentlich bekannt zu machen.  

 

Der Bescheid hat folgenden verfügenden Teil: 

 

I. Der Bescheid des Landratsamts Eichstätt vom 30.07.2025, Az.: 

46-KÖ-641-02-005-25, wird wie folgt geändert: 

 

Ziffer I.4 erhält folgende Fassung: 

 

„4. Dauer der Erlaubnis 

 

Die Einleitung des bei der Unternehmerin anfallenden Ab-

wasser aus der Scrubber-Anlage über die A-Biologie in die 

Donau wird bis längstens 30. Juni 2026 erlaubt.“ 
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Der Bescheid ist mit folgenden Nebenbestimmungen versehen: 

 

 

Für die erlaubte Gewässerbenutzung sind die einschlägigen 

Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des 

Bayer. Wassergesetzes (BayWG) mit den dazu ergangenen 

Verordnungen maßgebend. Die hiernach bestehenden 

Rechte, Verpflichtungen und Vorbehalte sind in den nachfol-

genden Erlaubnisbedingungen und -auflagen grundsätzlich 

nicht enthalten. 

 

Die in oben genannten Bescheid vom 30.07.2025, Az.: 46-

KÖ-641-02-005-25, genannten Inhalts- und Nebenbestim-

mungen gelten unverändert weiter.  

 

 

 Die sofortige Vollziehung dieser wasserrechtlichen Erlaubnis 

wird angeordnet. 

 

 

Der Bescheid ist mit folgender Rechtsbehelfsbelehrung versehen: 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 

Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in München, 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 

elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-

lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Kla-

gen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird – sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt – 

in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-

erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Hinweise gemäß § 4 Abs. 2 IZÜV i. V. m. § 10 Abs. 7 und 8 BIm-

SchG: 

 

Diese Bekanntmachung sowie der vollständige Erlaubnisbescheid mit 

Begründung können in der Zeit vom 06. Februar 2026 bis zum 27. Feb-

ruar 2026 auf der Homepage des Landratsamtes Eichstätt unter  

 

https://www.landkreis-eichstaett.de/buergerservice/themen/umwelt-

und-naturschutz-wasser/wasserrecht/oeffentliche-bekanntmachungen  

 

eingesehen werden. 

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende Zu-

gangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen. Bitte wenden 

Sie sich hierzu an das Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 1, 85072 

Eichstätt, (Tel.: 08421/70-4100). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Erlaubnisbescheid mit dem Ende 

der Auslegungsfrist gemäß § 4 Abs. 2 IZÜV i. V. m. § 10 Abs. 7 und 8 

BImSchG auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben 

haben, als zugestellt gilt.  

 

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine 

Begründung bis zum Ablauf der Klagefrist von Personen, die Einwen-

dungen erhaben haben, schriftlich oder elektronisch beim Landratsamt 

Eichstätt, Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt oder per Emailnachricht an 

wasserrecht@lra-ei.bayern.de angefordert werden. 

 

Die Bezeichnung des für die Erlaubnis maßgeblichen BVT-Merkblattes 

lautete:  

Merkblatt über die Besten Verfügbaren Techniken (BVT) für das Raf-

finieren von Mineralöl und Gas  

 

Eichstätt, 02. Februar 2026  

Landratsamt Eichstätt 

Wasserrecht 

Im Auftrag 

 

 

Mühlbacher 

Sachgebietsleitung 

 

 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt    

 

32 BEKANNTMACHUNG über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlschei-
nen für die Wahl 

- des Stadtrats  

- der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters 

- des Kreistags 

- der Landrätin oder des Landrats  

am Sonntag, 8. März 2026 

 

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichneten Wahlen der 

Stadt Eichstätt (Stimmbezirke 0001 bis 0013) wird in der Zeit 

vom Montag, 16. Februar 2026 bis Freitag, 20. Februar 2026 

(16. bis 20. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öff-

nungszeiten 

Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Dienstag und Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr 

im Rathaus, Marktplatz 11, 85072 Eichstätt, Zimmer Nr. 103 

(eingeschränkt barrierefrei) 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahl-

berechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ih-

rer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-

fen.  

Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-

nen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen 

glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit 

oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 

Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 

von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunfts-

sperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetra-

gen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-

führt, die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

 

2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 

oder einen Wahlschein hat.  

https://www.landkreis-eichstaett.de/buergerservice/themen/umwelt-und-naturschutz-wasser/wasserrecht/oeffentliche-bekanntmachungen
https://www.landkreis-eichstaett.de/buergerservice/themen/umwelt-und-naturschutz-wasser/wasserrecht/oeffentliche-bekanntmachungen
mailto:wasserrecht@lra-ei.bayern.de
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Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 

kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde 

einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder durch Erklärung 

zur Niederschrift eingelegt werden.  

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 

erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine 

Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Er-

teilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung er-

halten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde 

gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht die 

Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können.  

 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen 

Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in 

dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht.  

 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 

5.1  

bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-

mungsraum der Gemeinde / Stadt, die den Wahlschein ausgestellt 

hat,  

5.2 

bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstim-

mungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zu-

gleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in 

dieser Gemeinde / Stadt erfolgen,  

5.3 

durch Briefwahl. 

 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

6.1 

eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Per-

son. 

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06. März 2026, 15.00 

Uhr, im Rathaus, Marktplatz 11, 85072 Eichstätt, Zimmer Nr. 

001 Erdgeschoss (eingeschränkt barrierefrei) schriftlich, elektro-

nisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.  

Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum 

nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 

werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 

gestellt werden.  

6.2  

eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person, wenn 

a)  

sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf 

Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- 

und Landkreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das 

Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 Gemeinde- und 

Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

b)  

ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- 

oder Beschwerdefristen entstanden ist, c)  

ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist 

und sie nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde.  

 

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten 

Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 

Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht 

aber telefonisch) beantragen.  

 

7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-

lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er 

dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge ei-

ner Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch 

einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstüt-

zung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter An-

gabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstel-

lung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht.  

 

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 

a) einen amtlichen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl 

b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel 

c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zu übersenden ist  

d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder 

amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 

Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der 

beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 

Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  

 

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die 

Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Perso-

nen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 

Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftli-

chen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen 

wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-

rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der 

Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person 

muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet 

haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahl-

berechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterla-

gen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, 

darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. 

Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, 

dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person 

handelt. 

 

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder we-

gen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, 

kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedie-

nen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 

von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäu-

ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-

leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 

die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 

wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn 

ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsper-

son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 

der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.  

 

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, 

dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der ver-

schlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils zugehörigen 

Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag an-

gegebenen Stelle  

spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.  

Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, erge-

ben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 

 

 

Eichstätt, 04.02.2026 

 

gez. 

Josef Grienberger 

Oberbürgermeister 
 



Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt Nr. 5 vom 06.02.2026 Seite:  5 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

Verwaltungsgemeinschaft Pförring  

 
33 Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Verwal-

tungsgemeinschaft Pförring (Landkreis Eichstätt) für das 
Haushaltsjahr 2026 

 

I. 

Die Gemeinschaftsversammlung hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 

15.12.2025 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 und Finanz-

planung der Verwaltungsgemeinschaft Pförring samt Anlagen be-

schlossen. 

Die nachfolgende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Der Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Pförring für 

das Haushaltsjahr 2026 liegt in der Zeit vom 05.02.2026 bis 05.03.2026 

bei der Verwaltungsgemeinschaft Pförring, Marktplatz 1, 85104 Pför-

ring (Kämmerei, Büro 1.1) zu den allgemeinen Geschäftszeiten öffent-

lich auf.  

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während 

des ganzen Jahres zu den allgemeinen Geschäftszeiten zur Einsicht-

nahme bereit. 

 

II. 

Auf Grund Art. 8 Abs. 2 und 10 VGemO sowie Art. 40 Abs. 1 

KommZG i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Verwal-

tungsgemeinschaft Pförring folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; 

er schließt 

im Verwaltungshaushalt in Einnah-

men und Ausgaben mit  

4.007.390,00 € 

im Vermögenshaushalt in Einnahmen 

und Ausgaben mit 

1.258.500,00 € 

ab. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

sind in Höhe von        0,00 € vorgesehen. 

 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt wird nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

(1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungs-

haushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen 

Bestimmungen auf die Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft 

Pförring umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 

1.638.270,00 € festgesetzt (Umlagesoll). 

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Pförring 

hatten am 30.06.2025 insgesamt 7.341 Einwohner. 

Für die Bemessung der Umlage im Verwaltungshaushalt nach der 

Einwohnerzahl wird der Betrag je Einwohner auf 223,167 € fest-

gesetzt. 

 

(2) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaus-

halt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestim-

mungen auf die Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft Pförring 

umgelegt werden soll (Investitionsumlage), wird auf 32.000,00 € 

festgesetzt (Umlagesoll). 

Für die Bemessung der Umlage im Vermögenshaushalt nach der 

Einwohnerzahl (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2) wird der Betrag je Einwoh-

ner auf 4,359 € festgesetzt. 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 400.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

III. 

Das Landratsamt Eichstätt, Kommunalaufsicht, hat die Haushaltsat-

zung geprüft und gewürdigt (vgl. Schreiben vom 20.01.2026, Az.: 

22/9410 VG_pfo2026, Posteingang VG Pförring 29.01.2026). 

 

 

Pförring, den 02.02.2026 

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT PFÖRRING 

 

 

gez. 

Alfred Paulus 

Gemeinschaftsvorsitzender 

 

 

 
Zweckverband Abwasserbeseitigungsgruppe  

Ingolstadt-Nord  

 

34 Haushaltsplan 2026 mit Haushaltssatzung, Finanz- und 
Stellenplan 

 

Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusam-

menarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 

Juni 1994 (GVBl. S.555, 1995 S.98, BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geän-

dert durch §8  des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) und 

Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBL. S. 796, 

BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch §§2,3 des Gesetzes vom 24. 

Juli 2023 (GVBl. S. 385,586), erlässt die Verbandsversammlung fol-

gende  

 

Haushaltssatzung 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt im  

 

Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  4.789.000,-- EUR 

 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  7.848.000,-- EUR 
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§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna-

hem werden nicht festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.742.000,-- EUR fest-

gesetzt. 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000,-- EUR festge-

setzt. 

 

§ 5 

 

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Gaimersheim, 05.02.2026 

 

 

 

Mickel 

Verbandsvorsitzende 

 

 

II. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des gan-

zen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Abwasserbesei-

tigungsgruppe Ingolstadt-Nord in 85080 Gaimersheim, Untere Markt-

straße 5, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht auf. 

 

 
 Haushaltsplan 2026 mit Haushaltssatzung, Finanz- und 

Stellenplan 

 
Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusam-

menarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 

Juni 1994 (GVBl. S.555, 1995 S.98, BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geän-

dert durch §8  des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) und 

Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBL. S. 796, 

BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch §§2,3 des Gesetzes vom 24. 

Juli 2023 (GVBl. S. 385,586), erlässt die Verbandsversammlung fol-

gende  

 

Haushaltssatzung 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird hiermit 

festgesetzt; er schließt im  

 

Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  4.789.000,-- EUR 

 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  7.848.000,-- EUR 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna-

hem werden nicht festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.133.000,-- EUR fest-

gesetzt. 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000,-- EUR festge-

setzt. 

 

§ 5 

 

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

Gaimersheim, 05.02.2026 

 

 

 

Mickel 

Verbandsvorsitzende 


